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Zweiter Teil, Erster Abschnitt, IV, B, Ziff. 3 und 4, und 
E, Ziff. I und 3 des Rechtspflegeerlasses des Staatsrates. 
Das Gericht hat beim Ausspruch der Bindung an den 
Arbeitsplatz zu beachten, daß der Arbeitsplatz, die dort 
vorhandene Organisation der Arbeit und ihre kollektive 
Verrichtung geeignet sein müssen, einen größtmög
lichen Erziehungserfolg zu gewährleisten. Der Ausspruch 
dieser Verpflichtung muß deshalb mit dem Kollektiv 
und dem Betriebsleiter des Angeklagten vorbereitet 
werden.
OG, Beschl. vom 15. Februar 1964 — la Ust 8/64.

Roswitha R. ist vom Stadtgericht am 30. Dezember 1963 
bedingt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ihr 
wurde eine Bewährungszeit von zwei Jahren auferlegt. 
Außerdem wurde' sie verpflichtet, ihren Arbeitsplatz 
beim VEB A. für die Dauer von zwei Jahren nicht zu 
wechseln.
Der gegen diese Entscheidung eingelegte Protest ist in 
der Rechtsmittelverhandlung zurück'genommen worden.
Im Rechtsmittelverfahren hat der Senat gern. § 4 StPO 
kritisiert, daß das Stadtgericht den Rechtspflegeerlaß 
des Staatsrates (Zweiter Teil, Erster Abschnitt, IV, B, 
Ziff. 3 und 4, E, Ziff. 1 und 3) verletzt hat.

Aus den G r ü n d e n :
Bei der Überprüfung der Sache wurde zunächst fest
gestellt, daß sich das Stadtgericht für die Entscheidung 
nicht die erforderliche Grundlage geschaffen hatte. Es 
war zur erstinstanzlichen Verhandlung ausweislich des 
Protokolls über die Hauptverhandlung kein Vertreter 
des Kollektivs der Verurteilten geladen worden. Ob die 
Bindung an den Arbeitsplatz mit dem Kollektiv und 
dem Betriebsleiter vorbereitet worden ist, war nicht 
ersichtlich. Aus diesem Grunde wurde in Vorbereitung 
der Rechtsmittelverhandlung im Betrieb mit der Kader
abteilung und der Brigadeleiterin der Verurteilten eine 
Aussprache geführt, die folgendes Ergebnis hatte:
1. Im Betrieb war nicht bekannt, daß gegen Roswitha 
R. ein Strafverfahren durchgeführt worden ist.
2. Die Bindung an den Arbeitsplatz ist mit dem Be
triebsleiter und dem Kollektiv nicht vorbereitet und 
ihnen auch nach Durchführung des Verfahrens vom 
Stadtgericht nicht mitgeteilt worden.
3. Außerdem wäre das Kollektiv bereit gewesen, für 
Roswitha R. die Bürgschaft zu übernehmen. Das ist 
dem Rechtsmittelgericht in der Aussprache und auch 
danach in einer schriftlichen Erklärung bestätigt worden. 
Das Stadtgericht hat bei der Entscheidung dieser Straf
sache eine formal-bürokratische, den Rechtspflegeerlaß 
grob verletzende Arbeitsweise erkennen lassen. Es hat 
zunächst durch die Nichteinbeziehung von Vertretern 
des Kollektivs gegen die mit dieser Regelung an
gestrebte bedeutsame Weiterentwicklung des Grund
satzes der Öffentlichkeit und dessen Ausgestaltung mit 
spezifisch sozialistischem Inhalt verstoßen (Zweiter Teil, 
Erster Abschnitt, IV, B, 3 und 4 des Rechtspflege
erlasses).
Zur Einhaltung dieser neuen Form der Mitwirkung der 
Werktätigen im Strafprozeß wäre das Stadtgericht im 
vorliegenden Verfahren noch besonders verpflichtet ge
wesen, weil Roswitha R. zur Zeit der abgegebenen Be
urteilung durch den Betrieb erst sehr kurze Zeit dort 
beschäftigt gewesen ist, so daß in der schriftlichen Be
urteilung noch relativ wenig zu ihrer Entwicklung ge
sagt werden konnte, während zum Zeitpunkt der Durch
führung der Hauptverhandlung erster Instanz bereits 
eine Grundlage für die Einschätzung der Verurteilten 
und ihrer Straftat vorhanden gewesen ist, die von

einem Vertreter des Kollektivs hätte dargelegt wer
den können.
Das Stadtgericht hat aber insbesondere die sich aus 
dem Rechtspflegeerlaß ergebende Verpflichtung für die 
Festlegung der Bindung an den Arbeitsplatz nicht be
achtet, wonach der Arbeitsplatz, die dort vorhandene 
Organisation der Arbeit und ihre kollektive Verrich
tung geeignet sein müssen, einen größtmöglichen Er
ziehungserfolg zu gewährleisten. Es müssen mithin die 
Voraussetzungen dafür gegeben sein, daß ein gefestigtes 
Kollektiv im Prozeß der Arbeit erzieherisch auf den 
Verurteilten .einwirkt (vgl. S e m l e r / K e r n ,  Rechts
pflege — Sache des ganzen Volkes, Berlin 1963, S. 96 f.). 
Das ist jedoch vom Stadtgericht überhaupt nicht ge
prüft worden, so daß es zwar eine der im Rechtspflege
erlaß vorgesehenen neuen Formen für die Verstärkung 
der erzieherischen Wirkung bei Strafen ohne Freiheits
entziehung formal angewendet, aber die gerade mit 
dieser Form angestrebte verstärkte Einbeziehung der 
Werktätigen zur Überwindung von Ursachen und be- 

’ günstigenden Bedingungen von Rechtsverletzungen so
wie zur kollektiven Erziehung der Rechtsverletzer völlig 
negiert hat (Zweiter Teil, Erster Abschnitt, IV, E, 3 des 
Rechtspflegeerlasses).
Durch diese mangelhafte Arbeit hat sich das Stadt
gericht auch der weiteren Möglichkeit begeben, die 
Bereitschaft des Kollektivs zur Übernahme einer Bürg
schaft, wofür auch die erforderlichen Voraussetzungen 
vorliegen, aufzugreifen und dieses hervorragende Mittel 
zu benutzen, die dem Kollektiv bewußte Verantwortung 
für jedes ihrer Mitglieder zum Ausdruck zu bringen 
und die erzieherische Wirkung, die Effektivität einer 
Strafe ohne Freiheitsentziehung dadurch noch zu er
höhen. Auch darin liegt eine Verletzung des Rechts
pflegeerlasses (Zweiter Teil, Erster Abschnitt, IV, E, 1). 
Diese Verletzungen des Rechtspflegeerlasses des Staats
rates der Deutschen Demokratischen Republik beruhen 
vor allem auf einer ungenügenden Verarbeitung seiner 
Grundsätze (Erster Teil), in denen besonders darauf 
hingewiesen wird, daß die enge Verbindung der Organe 
der Rechtspflege mit dem Leben der Werktätigen, den 
Problemen der Leitung der Volkswirtschaft und die 
genaue Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten der gesell
schaftlichen Entwicklung die Grundlage für die gesell
schaftliche Wirksamkeit ihrer Tätigkeit bilden und daß 
diese nicht nur auf die richtige Entscheidung des 
Einzelfalles, sondern auf die Aufdeckung der Ursachen 
von Rechtsverletzungen, ihrer sozialen und politischen 
Zusammenhänge und auf die Mobilisierung der gesell
schaftlichen Kräfte zu deren Beseitigung gerichtet sein 
muß.
Es ist deshalb erforderlich, daß an Hand dieses Falles 
und der Grundsätze des Erlasses eine prinzipielle Aus
einandersetzung im Richterkollektiv des Stadtgerichts 
über die konsequente Durchsetzung des Rechtspflege
erlasses geführt wird, die konkrete Schlußfolgerungen 
für die weitere Arbeit des Stadtgerichts zum Ergebnis 
haben muß. Davon ist dem Obersten Gericht Mitteilung 
zu machen.

A n m e r k u n g :
Der vorstehende Kritikbeschluß ist durch den Direktor des 
Stadtgerichts von Groß-Berlin in einer Richterbesprechung aus
gewertet worden. Der Vorsitzende des kritisierten Strafsenats 
nahm in einer Tagung des Plenums des Stadtgerichts zu der 
Kritik Stellung und regte an, den Beschluß in den Richter
dienstbesprechungen aller Stadtbezirksgerichte zu erläutern, um 
ähnliche Verletzungen des Rechtspflegeerlasses in Zukunft aus
zuschließen.
Im vorliegenden Fall hat sich der Senat nachträglich sofort 
mit dem Kollektiv im VEB A. in Verbindung gesetzt, um eine 
gesellschaftlich-erzieherische Einwirkung auf die Verurteilte R. 
zu sichern. Ferner wird bei allen Beschlüssen des Stadtgerichts 
nach § 346 StPO, in denen eine Bindung an den Arbeitsplatz 
ausgesprochen wurde, überprüft, inwieweit die Hinweise des 
Obersten Gerichts im vorstehenden Kritikbeschluß beachtet 
wurden. Q. Red.
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